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Betreff: Energieeffizienzpaket des Bundes 
 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie erlaubt sich, zum o.g. Begutach-
tungsentwurf folgende Stellungnahme abzugeben: 
 
Es darf festgehalten werden, dass das bmvit in die Vorbesprechungen zum vorliegenden Vor-
schlag nicht eingebunden war und daher nicht mit allen Hintergrunddetails vertraut ist. 
 
Grundsätzliche Bemerkungen: 
 
Es wird grundsätzlich angemerkt, dass mit dem vorliegenden Entwurf zum Energieeffizienzpaket 
des Bundes wichtige Vorgaben und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur 
dringend nötigen Senkung des Energieverbrauchs in Österreich gesetzt werden, die unterstützt 
werden.  
Damit kann ein Beitrag zur Verringerung der Importabhängigkeit bei fossilen Energieträgern und 
zur Erreichung der Klimaschutzziele durch die Reduzierung des Ausstoßes von durch die Verfeue-
rung fossiler Energieträger verursachten Treibhausgasemissionen geleistet werden. 
 
Neben der Steigerung der Energieeffizienz kommt jedoch auch dem  Ausbau der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen eine wesentliche Bedeutung zur Erreichung der vorgenannten 
Ziele (Klimaschutz, Reduzierung der Importabhängigkeit) zu. Es ist daher als kritisch zu betrach-
ten, dass der vorliegende Entwurf zum Energieeffizienzpaket des Bundes in einer Reihe von Punk-
ten der Richtlinie zum Ausbau erneuerbarer Energien widerspricht, insbesondere indem im gesam-
ten Paket nicht zwischen Vorgaben für fossile und erneuerbare Energieträger differenziert wird. 
 

37/SN-40/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 3

www.parlament.gv.at



GZ. BMVIT-17.966/0010-I/PR3/2014 

  2 

Dazu im Detail: 
 
Anmerkung zu Art. 1 – Bundesgesetz über die Steigerung der Energieeffizienz bei Unter-
nehmen und dem Bund (Bundes-Energieeffizienzgesetz – EEffG)  
§ 10 (Energieeffizienz bei Energielieferanten) Abs. 2 
 
Energielieferanten werden dazu verpflichtet, jährlich Energieeffizienzmaßnahmen zu setzen, die 
mindestens 0,6% der gemittelten Energieabsätze an ihre Endkunden in Österreich in den Jahren 
2010 bis 2012 entsprechen. Für Unternehmen, die nach dem Jahr 2010 gegründet wurden bzw. 
ihre Tätigkeit in Österreich aufgenommen haben, wird ein individuelles Ziel von 0,6 % der Energie-
absätze an ihre Endkunden im Vorjahr festgelegt. 
Diese Vorgabe zur Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen steht im Widerspruch zur RL 
2009/28/EG und den darin obligatorisch festgelegten Verpflichtungen zur Steigerung des Anteils 
an erneuerbarer Endenergie. 
Die Verpflichtung der Energielieferanten zur Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen soll 
klar zwischen fossilen und erneuerbaren Energieträgern differenzieren, gilt es doch den mit rund 
70% sehr hohen Anteil an fossilen Energieträgern im österreichischen Energiesystem zu senken 
und erneuerbare Energieträger entsprechend auszubauen. 
 
 
Anmerkung zu Art. 2 – Bundesgesetz, mit dem der Betrieb von bestehenden hocheffizienten 
KWK-Anlagen über KWK-Punkte gesichert wird (KWK-Punkte Gesetz – KPG) 
§ 2 (Geltungsbereich) 
 
Nachdem mit diesem Bundesgesetz bestehende umweltfreundliche KWK-Anlagen unterstützt wer-
den sollen, sollte klargestellt werden, dass KWK-Anlagen, die mit dem besonders klimaschädli-
chen fossilen Energieträger Kohle betrieben werden, von diesem Bundesgesetz nicht erfasst wer-
den. 
Es wird daher vorgeschlagen, § 2 folgendermaßen zu ergänzen: 
KWK-Anlagen, die mit dem fossilen Energieträger Kohle betrieben werden, fallen nicht in den Gel-
tungsbereich dieses Bundesgesetzes. 
 
 
 
 
Für die Bundesministerin: 
Mag. Christa Wahrmann 

Ihr(e) Sachbearbeiter(in):
Eva Sedlak

Tel.Nr.: +43 (1) 71162 65 7403
E-Mail: eva.sedlak@bmvit.gv.at
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Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at/ 
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